
Betäubungsmittelrecht

Bearbeitet von
Von Jörn Patzak, Leitender Regierungsdirektor, und Dr. Wolfgang Bohnen, Oberstaatsanwalt

4. Auflage 2019. Buch. XXVII, 235 S. Softcover
ISBN 978 3 406 73192 1

Format (B x L): 16,0 x 24,0 cm

Recht > Strafrecht > Strafgesetzbuch

Zu Leseprobe und Sachverzeichnis

schnell und portofrei erhältlich bei

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft.
Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm
durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr

als 8 Millionen Produkte.

http://www.beck-shop.de/patzak-bohnen-betaeubungsmittelrecht/productview.aspx?product=26829478&utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_ihv&utm_campaign=pdf_26829478&campaign=pdf/26829478
http://www.beck-shop.de/trefferliste.aspx?toc=28029
http://www.beck-shop.de/fachbuch/leseprobe/Patzak-Betaeubungsmittelrecht-9783406731921_2907201906152669_lp.pdf
http://www.beck-shop.de/fachbuch/sachverzeichnis/Patzak-Betaeubungsmittelrecht-9783406731921_2907201906152719_rg.pdf


Patzak/Bohnen
Betäubungsmittelrecht





Betäubungsmittelrecht

von

Jörn Patzak
Leitender Regierungsdirektor, Leiter der Justizvollzugsanstalt Wittlich, 

Lehrbeauftragter an der Universität Trier, Fach Strafrecht

und

Dr. Wolfgang Bohnen
Oberstaatsanwalt in Trier

4. Auflage 2019



Zitiervorschlag: Patzak/Bohnen BtMR Kap. Rn.

www.beck.de

ISBN 978 3 406 73192 1

© 2019 Verlag C.H. Beck oHG
Wilhelmstraße 9, 80801 München

Druck und Bindung: Druckhaus Nomos
In den Lissen 12, 76547 Sinzheim

Satz: Textservice Zink, 74869 Schwarzach
Umschlaggestaltung: Druckerei C.H. Beck Nördlingen

Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier
(hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff)



Vorwort

Wir freuen uns sehr, dass sich unser Buch weiterhin großer Beliebtheit erfreut,
denn mittlerweile ist auch die dritte Auflage vergriffen. Vielen Dank für das bis-
her in uns gesetzte Vertrauen! Das hätten wir uns im Jahr 2008, als wir mit dem
Projekt begonnen hatten, nicht träumen lassen. Wir haben die Gelegenheit ge-
nutzt, die Neuauflage kritisch durchzusehen und die zahlreichen Gesetzesände-
rungen sowie neue Entscheidungen seit Erscheinen der Vorauflage im Jahr 2015 in
die vorliegende vierte Auflage einzuarbeiten, ohne den grundlegenden Charakter
des Werks zu verändern. Es richtet sich weiterhin an Juristen und Nichtjuristen,
die sich einen schnellen, komprimierten Überblick über das Betäubungsmittel-
recht verschaffen wollen.

Neu berücksichtigt sind folgende Gesetzesänderungen: Mehrere BtMÄndVO
mit der Aufnahme verschiedener Neuer Psychoaktiver Stoffe, das Gesetz zur Än-
derung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften vom 10.3.2017 mit
der Zulassung von Medizinalcannabis als verschreibungsfähiges Betäubungsmit-
tel der Anl. III, das Gesetz zur Änderung des ZollVG vom 10.3.2017, das Gesetz
zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung vom 13.4.2017, die 3.
BtMVVÄndVO vom 22.5.2017 mit grundlegender Änderung der Vorschriften
zum Substitutionsrecht, das 25. Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches vom
17.7.2017 sowie das Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestal-
tung des Strafverfahrens vom 17.8.2017 mit Änderung des § 81a StPO und weite-
ren Vorschriften im Bereich der verdeckten Maßnahmen und der Einfügung von
§ 454b Abs. 3 StPO. Das im November 2016 in Kraft getretene Neue-psychoak-
tive-Stoffe-Gesetz (NpSG) vom 21.11.2016 haben wir in einem neuen Kapitel 3
eingehend erläutert und dazu aus Gründen der Übersichtlichkeit das Thema
„Drogen im Straßenverkehr“ aus dem bisherigen Kapitel 2 in ein neues Kapitel 4
verschoben. Wegen der umfassenden Änderungen haben wir uns dazu entschlos-
sen, auch die Absätze mit neuen Randnummern zu versehen.

Bei den Betäubungsmitteln/NPS haben wir die aktuellen Szeneentwicklungen
(insbes. synthetische Opioide) und bei der Rechtsprechung folgende Schwer-
punktbereiche neu eingearbeitet: Abgrenzung Täterschaft/Teilnahme bei sog. Ein-
kaufsgemeinschaften, Anforderungen an die Sorgfaltspflichten beim Weiterver-
kauf von Betäubungsmitteln in Unkenntnis der Betäubungsmitteleigenschaft,
Grundsätze der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung bei Abgabe von Betäu-
bungsmitteln, Abgrenzung Bewertungseinheit und Tateinheit infolge von Teili-
dentität der Ausführungshandlungen und Vorhersehbarkeit beim Fahren unter
Drogeneinfluss, wenn der Konsum längere Zeit vor Fahrtantritt erfolgt ist. Wir
haben weitere Übersichten und Tabellen eingefügt, um einen schnellen Überblick
zu wichtigen Fragen zu ermöglichen.

Auch bei der vierten Auflage ist es uns ein Bedürfnis, wieder unseren vielen
Ratgebern und Unterstützern einen Dank auszusprechen. Das sind: PHK Werner
Clemens von der Polizeiinspektion Trier, Dr. Andreas Ewald, Leiter der Toxiko-
logie der Rechtsmedizin an der Universität des Saarlandes, Dr. Jan Schäper, Baye-
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risches Landeskriminalamt, und Dr. Siegfried Zörntlein, Landeskriminalamt
Rheinland-Pfalz.

Für Kritik und Anregungen sind wir – wie bisher – dankbar und hoffen, dass
Ihnen unser Buch eine Hilfe bei der täglichen Arbeit ist.

Wittlich und Trier, im April 2019 Jörn Patzak und Dr. Wolfgang Bohnen



Aus dem Vorwort zur ersten Auflage

Seit vielen Jahren sind wir als Staatsanwälte im Betäubungsmitteldezernat tätig.
Es sind regelmäßig dieselben Probleme, die auf diesem eigentümlichen Gebiet des
Nebenstrafrechts dem „Nichtfachmann“ besondere Schwierigkeiten bereiten.
Dies haben wir zum Anlass genommen, in diesem Buch die wichtigsten Rechts-
probleme vorzustellen und die Lösungen anhand einer Vielzahl von Fallbeispie-
len zu erläutern. Unser Ziel ist es, das Betäubungsmittelrecht möglichst einfach
und überschaubar darzustellen.

Den eigentlichen Rechtsfragen haben wir in Kapitel 1 eine Beschreibung der
gängigsten Drogen vorangestellt. Ohne grundlegende Kenntnisse der wichtigsten
Betäubungsmittel, insbesondere ihres Aussehens, ihrer Herkunft und ihrer Wir-
kungen, lassen sich auch zahlreiche Rechtsfragen nicht richtig verstehen. In
Kapitel 2 beschäftigen wir uns mit dem materiellen Betäubungsmittelrecht, wobei
wir nicht nur auf die Strafvorschriften des BtMG eingehen, sondern auch das in
der Praxis bedeutsame Thema Drogen im Straßenverkehr behandeln. Ein Über-
blick über die Rechtsfolgen, insbesondere die Strafzumessung, und über die Re-
gelungen zu „Therapie statt Strafvollstreckung“ rundet die materiell-rechtlichen
Fragen ab. Im letzten Kapitel wollen wir die wichtigsten strafprozessualen Maß-
nahmen ansprechen. Gerade in diesem Bereich hat sich durch die Änderung der
StPO zum 1.1.2008 vieles geändert. Das Buch wird durch die wichtigsten Geset-
zestexte in den Anlage A bis C sowie ein „ABC des Drogen-Jargons“ in Anlage D
vervollständigt.

Wir wollen uns mit diesem Buch an alle richten, die erstmals mit dem Betäu-
bungsmittelrecht befasst sind, etwa Referendare, Berufsanfänger und Neueinstei-
ger in diesem Gebiet, sei es als Verteidiger, als Staatsanwalt oder als Strafrichter.
Darüber hinaus soll dem dort tätigen Nichtjuristen, insbesondere Polizeibeamten
und Suchtberatern, ein Überblick über diese besondere Materie einschließlich
strafprozessualer Fragen gegeben werden. Letztlich ist es unser Ziel, auch dem
„Drogenfachmann“ ein übersichtliches Nachschlagewerk an die Hand zu geben,
in dem er die wichtigsten Entscheidungen zu den einzelnen Rechtsproblemen auf
einen Blick finden kann, ohne lange in den einschlägigen Kommentierungen su-
chen zu müssen. Unsere Erfahrungen aus der täglichen Arbeit haben wir in Form
der grau unterlegten Tipps und Hinweise einfließen lassen.

Trier, im August 2008 Jörn Patzak und Dr. Wolfgang Bohnen
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